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Sonstige Bestimmungen

Antragsteller, bei deren Vermögens- und
Ertragslage die mögliche Finanz ierungs -
hilfe wirtschaftlich unerheblich ist, kön-
nen nicht berücksichtigt werden. 

Antragstellung

Anträge sind mit Vordruck 100 vor
Beginn des Vorhabens, das heißt insbe-
sondere vor Eingehen des wesentlichen
finanziellen Engagements (z. B. Abschluss
von Kauf-, Übernahme- und Beteiligungs -
verträgen), ausschließlich über eine
Hausbank bei der LfA einzureichen.

Die Anträge sind bei den Hausbanken,
Regierungen, Industrie- und Handels -
kammern, Handwerkskammern, dem
Handelsverband Bayern – Der Einzel -
handel e.V. und dem Landesver band
Groß- und Außenhandel, Vertrieb und
Dienstleistungen Bayern sowie der LfA
erhältlich. Diese Stellen beraten auch
über weitere Einzelheiten, insbesondere
die Kombinationsmöglichkeiten mit
Programmen, die durch die KfW-
Bankengruppe ausgereicht werden.

Darlehen – Startkredite

Startkredit
Konditionen
• Finanzierungsanteil am förderfähigen

Vorhaben 40 %
• Vorhabensmindestbetrag 30.000 EUR
• Darlehensmindestbetrag 12.000 EUR
• Darlehenshöchstbetrag 310.000 EUR

Bei bankmäßig nicht ausreichender Ab -
sicher ung ist eine 70-prozentige Haf -
tungs   frei stellung „HaftungPlus“ für die
Hausbank möglich.

Startkredit 100
Der Finanzierungsanteil des Startkredits
kann mit dem Startkredit 100 auf bis zu
100 % aufgestockt werden.

Konditionen
• Darlehensmindestbetrag 2.500 EUR
• Darlehenshöchstbetrag bis zu 10 Mio. EUR

Bei bankmäßig nicht ausreichender
Absicherung ist eine 70-prozentige Haf -
tungs freistellung „HaftungPlus“ für die
Hausbank möglich.

Ergänzende Finanzierung der LfA

Bei Vorhaben, die durch die Startkredite
nicht oder nicht ausreichend berücksich-
tigt werden können, ist bei Vorliegen der
Vergabegrundsätze der Einsatz des
Universalkredits (siehe Seite 17) möglich.

Antragsteller

Kleine und mittlere gewerbliche Unter -
neh men (KMU) der Industrie, des Hand -
werks, Handels, Straßenverkehrs-, Hotel-
und Gaststätten- sowie sonstigen Dienst -
leistungsgewerbes und Angehörige Freier
Berufe.
Die jeweils geltenden Kriterien der Euro -
päischen Union für KMU (siehe Glossar)
müssen erfüllt sein.

Verwendungszweck

Förderfähige Gründungsvorhaben und
Vor  haben in der 3-jährigen Existenz -
gründ ungsphase.
Finanziert werden insbesondere: 
• Investitionen zur Neuerrichtung von

Be trieben sowie Betriebsübernahmen
und tätige Beteiligungen, Rationa-
l isierung, Modernisierung, Erweiter ung
sowie die Anschaffung der Waren-
er stausstattung

• Kraftfahrzeuge, die ausschließlich der
Personenbeförderung dienen, werden
nicht gefördert

Darlehenskonditionen

Zinssätze, Auszahlung und Laufzeiten
sind aktuell über das Internet
www.lfa.de,
per Fax 089 / 21 24 - 17 29 90 oder
Telefon 0800 / 21 24 24 0 (kostenfrei)
abrufbar.



Antragsteller

Kleine und mittlere gewerbliche Unter -
nehmen (KMU) der Industrie, des
Handwerks, Handels-, Straßenverkehrs-,
Hotel und Gaststätten- sowie sonstigen
Dienstleistungsgewerbes und Angehörige
Freier Berufe. Die jeweils geltenden
Kriterien der Europäischen Union für
KMU (siehe Glossar) müssen erfüllt sein.

Verwendungszweck

Investivkredit/Investivkredit 100
Förderfähige Wachstumsvorhaben. 
Finan ziert werden insbesondere:
• Investitionen zur Neuerrichtung von

Betrieben sowie Betriebsübernahmen
und tätige Beteiligungen, Ratio nali sie -
rung, Modernisierung und Erweiterung

• Kraftfahrzeuge, die ausschließlich der
Personenbeförderung dienen, werden
nicht gefördert

Investivkredit 100 Pro
Gefördert werden innovative Wachstums -
investitionen, die sich insbesondere auf
Verfahrens- bzw. Prozessinnovationen
beziehen. Dies sind z. B. Investitionen
• in Maschinen mit neuer Technologie

zur Neugestaltung/Verbesserung des
Produktionsablaufs

• zur Einführung neuer technischer
Systeme/Werkstoffe

• zur Verbesserung der Logistik
• zur Steigerung von Effizienz und Effekti vität
• zur Diversifizierung der bestehenden

Pro duktpalette bzw. Einführung neuer
Produkte

• zur substanziellen Energieeinsparung
• in umweltschonende Produktions ver -

fahren sowie
• in aktivierte immaterielle Wirtschafts -

güter wie Patente, Betriebslizenzen,
technische Kenntnisse, Software

Der Investivkredit Pro 100 wird nicht
gewährt für:
• Investitionen außerhalb der Regie -

rungs  bezirke Oberfranken, Ober pfalz
und Niederbayern

• allgemeinen Betriebsmittelbedarf
• Erwerb von Grundstücken
• gebrauchte Wirtschaftsgüter
• Konsolidierungen

Darlehenskonditionen

Zinssätze, Auszahlung und Laufzeiten
sind aktuell über das Internet
www.lfa.de,
per Fax 089 / 21 24 - 17 29 90 oder
Telefon 0800 / 21 24 24 0 (kostenfrei)
abrufbar.

Investivkredit
Konditionen
• Finanzierungsanteil am förderfähigen

Vorhaben 40 %
• Vorhabensmindestbetrag 30.000 EUR
• Darlehensmindestbetrag 12.000 EUR
• Darlehenshöchstbetrag 310.000 EUR
Bei bankmäßig nicht ausreichender
Absicherung ist eine 60-prozentige
Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ für
die Hausbank möglich.

Investivkredit 100/Investivkredit 100 Pro
Der Finanzierungsanteil des Investiv -
 kredits kann mit dem Investivkredit 100
bzw. Investivkredit 100 Pro auf bis zu 
100 % aufgestockt werden.

Konditionen
• Darlehensmindestbetrag 2.500 EUR
• Darlehenshöchstbetrag bis zu 10 Mio.

EUR bzw. 1,5 Mio. EUR (Investivkredit
100 Pro)

Bei bankmäßig nicht ausreichender
Absicherung ist eine 60- bzw. 70-prozen-
tige Haftungsfreistellung „HaftungPlus“
für die Hausbank möglich.

Ergänzende Finanzierung der LfA

Bei Vorhaben, die durch die Investiv kre -
dite nicht oder nicht ausreichend berück-
sichtigt werden können, ist bei Vor liegen
der Vergabegrundsätze der Ein satz des
Universalkredits (siehe Seite 17) möglich.

Sonstige Bestimmungen

Antragsteller, bei deren Vermögens- und
Ertragslage die mögliche Finan zie rungs -
hilfe wirtschaftlich unerheblich ist, kön-
nen nicht berücksichtigt werden. Dies ist
der Fall, wenn bei Wachstumsvorhaben
der Reingewinn des antragstellenden
Unter nehmens/freiberuflich Tätigen zu -
sam   men mit den sonstigen gewerblichen
bzw. freiberuflichen Einkünften im letzten
Jahr mehr als 170.000 EUR beträgt (bei
mehreren tätigen Gesellschaftern Auf -
stockung bis 340.000 EUR). Ferner werden
nur solche Investitionsvorhaben gefördert,
die mindestens 100 % der verdienten Ab -
schreibungen und des Rein gewinns des 
letzten Jahres betragen (Cash-Flow-Klausel).
Soweit ein Antragsteller wegen der
Prosperitätsklausel (Gewinngrenze und
Cash-Flow-Klausel) keinen Investivkredit
erhalten kann, steht diesem der Investiv -
kredit 100 offen, und zwar bis zu einem
Finanzierungsanteil von 100 % bzw. einer
Obergrenze von 10 Mio. EUR. Die übrigen
Fördervoraussetzungen für den Investiv -
kredit müssen erfüllt sein. 
Beim Investivkredit 100 Pro handelt es
sich um ein Darlehen, in das auch Mittel
des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) einfließen.

Antragstellung

Anträge sind mit Vordruck 100 vor
Beginn des Vorhabens, das heißt insbe-
sondere vor Eingehen des wesentlichen
finanziellen Engagements (z. B. Abschluss
von Kauf-, Übernahme- und Beteiligungs -
verträgen), ausschließlich über eine
Hausbank bei der LfA einzureichen. Die
Anträge sind bei den Hausbanken,
Regierungen, Industrie- und Handels -
kam mern, Handwerkskammern, dem
Handelsverband Bayern – Der Einzel -
handel e.V. und dem Landesverband
Groß- und Außenhandel, Vertrieb und
Dienstleistungen Bayern sowie der LfA
erhältlich. Diese Stellen beraten auch
über weitere Einzelheiten, insbesondere
die Kombinationsmöglichkeiten mit Pro -
gram men, die durch die KfW-Banken -
gruppe ausgereicht werden.

Darlehen – Investivkredite
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Antragsteller

Antragsberechtigt sind am Markt eta-
blierte kleine und mittlere gewerbliche
Unternehmen (KMU) sowie Freiberufler,
deren 1-Jahres Ausfallwahrscheinlichkeit
die Hausbank zum Zeitpunkt der Antrag -
stellung nicht schlechter als 4,50 % ein-
stuft. Die jeweils geltenden Kriterien der
Europäischen Union für KMU (siehe
Glossar) müssen erfüllt sein. 

Gründer, noch nicht am Markt etablierte
Unternehmen und Unternehmen in
Schwierigkeiten nach beihilferechtlicher
Definition können nicht gefördert wer-
den. 

Verwendungszweck

Gefördert werden Wachstumsinvesti tio -
nen in Bayern sowie damit in Zusam -
menhang stehender zusätzlicher Be triebs -
mittel bedarf.

Das Mittelstandskapital wird nicht ge -
währt für:
• allgemeinen Betriebsmittelbedarf
• Konsolidierungen
• Umschuldungen

Darlehenskonditionen

Zinssätze, Auszahlung und Laufzeiten
sind aktuell über das Internet
www.lfa.de,
per Fax 089 / 21 24 - 17 29 90 oder
Telefon 0800 / 21 24 24 0 (kostenfrei)
abrufbar.

Konditionen
• Finanzierungsanteil am förderfähigen

Vorhaben 75 %
• Darlehensmindestbetrag 25.000 EUR
• Darlehenshöchstbetrag 200.000 EUR

Sonstige Bestimmungen

Die Hausbank wird obligatorisch zu
66,66 % von der Haftung freigestellt.

Für das Darlehen müssen vom Kredit -
nehmer keine Sicherheiten gestellt wer-
den.

Antragsteller, bei deren Vermögens- und
Ertragslage die Finanzierungshilfe uner-
heblich ist, können nicht berücksichtigt
werden.

Antragstellung 

Anträge sind auf Vordruck 100 vor
Beginn des Vorhabens, das heißt insbe-
sondere vor Eingehen des wesentlichen
finanziellen Engagements (z. B. Abschluss
von Kauf-, Übernahme- und Beteili -
gungsverträgen), ausschließlich über eine
Hausbank bei der LfA einzureichen. 

Die Anträge sind bei den Hausbanken,
Regierungen, Industrie- und Handels -
kammern, Handwerkskammern, dem
Handelsverband Bayern – Der Einzel -
handel e.V. und dem Landesverband
Groß- und Außenhandel, Vertrieb und
Dienstleistungen Bayern sowie der LfA
erhältlich. Diese Stellen beraten auch
über weitere Einzelheiten, insbesondere
die Kombinationsmöglichkeiten mit
Programmen, die durch die KfW-Banken -
gruppe ausgereicht werden.

Darlehen – Mittelstandskapital

/11



Antragsteller

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
der Industrie, des Handwerks, des Frem -
den verkehrsgewerbes und des sonstigen
Dienstleistungsgewerbes.

Die jeweils geltenden Kriterien der Euro -
päischen Union für KMU (siehe Glossar)
müssen erfüllt sein.

Verwendungszweck

Regionalwirtschaftlich bedeutsame Vor -
haben zur Schaffung bzw. Sicherung von
Arbeitsplätzen in wirtschaftlich schwa-
chen und ländlichen Räumen sowie in
Gebieten mit besonderen Arbeitsmarkt -
problemen.

Im Fremdenverkehrsbereich werden in
den Fremdenverkehrsgebieten vorrangig
Maßnahmen zur qualitativen Verbes se-
r ung des touristischen Angebots geför-
dert. Maßnahmen, die zu einer Erhöhung
der Beherbergungskapazitäten führen,
werden nur gefördert, sofern neue bzw.
nicht ausgeschöpfte Nachfragepotentiale
vorhanden sind.

Im Rahmen des Regionalkredits steht für
die Finanzierung von Investitionen in die
Qualitätsverbesserung bei Beherber -
gungs betrieben mit mindestens neun
Betten die Sonderförderung Tourismus
zur Verfügung.

Finanziert werden insbesondere:

Errichtung, Erweiterung, Umstellung oder
grundlegende Rationalisierung/Moder ni -
sie rung, Erwerb und Verlagerung einer
gewerblichen Betriebsstätte; Maß nah -
men zur Diversifikation oder marktwirk-
samen Anwendung neuer Technologien.

Kraftfahrzeuge, Schiffe, Luft- und Schie -
nen   fahrzeuge sind nicht förderfähig.

Förderart

Ausgereicht werden Darlehen, die der
Zuwendungsempfänger unter Ver wen -
d ung einer Zuwendung aus den Bayer i -
schen regionalen Förderungsprogram men 
individuell gestalten kann (siehe Seite 19).

Ein Regionalkredit der LfA wird mit Hilfe
der Zuwendung verbilligt; hierbei be steht
die Möglichkeit, das Darlehen je nach
Bedarf auszugestalten. Dafür stehen ver-
schiedene Darlehenstypen mit unter-
schiedlichen Laufzeiten und Zins sätzen
zur Verfügung. Die Festlegung erfolgt auf
Basis eines Beratungs gesprächs bei der
zuständigen Bezirks regierung.

Bei bankmäßig nicht ausreichender Ab -
sicherung ist eine 50-prozentige
Haftungs freistellung „HaftungPlus“ für
LfA-Gesamtrisiken bis einschließlich
250.000 EUR möglich.

Förderumfang

Im Rahmen der bayerischen regionalen
Förderprogramme gelten Förder höchst -
sätze von 10 % für mittlere und 20 % für
kleine Unternehmen.

Ergänzende Finanzierung der LfA:
Bei Vorhaben, die im Rahmen der bayeri-
schen Regionalförderung unterstützt
werden, kann auch der Universalkredit
(siehe Seite 17) eingesetzt werden.

Antragstellung

Anträge sind mit Vordruck 90 IH (Indus -
trie, Handwerk und sonstiges Dienst leis -
tungsgewerbe) bzw. 90 FV (Fremden -
verkehr) bei der Bezirksregierung, in
deren Bezirk das Vorhaben durchgeführt
wird, zu stellen. Soweit es sich um ein
Bauvorhaben handelt, ist eine Erklärung
über den Stand des Baugenehmigungs-
verfahrens beizufügen.

Die Bezirksregierung be rät den Antrag -
steller über die För der möglichkeiten. Der
Antrag muss dort eingegangen sein,
bevor mit dem Vorhaben begonnen wird,
also vor Abschluss eines verbindlichen
Lieferungs- oder Leistungs vertrags.

Darlehen – Regionalkredit
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Darlehen – Technokredit

Entwicklungsvorhaben

Antragsteller

Mittelständische Unternehmen der ge -
werblichen Wirtschaft, die weniger als
400 Arbeitskräfte beschäftigen.

Verwendungszweck

Förderfähige Aufwendungen für die Ent -
wicklung technologisch neuer oder deut-
lich verbesserter Produkte, Produk tions -
verfahren und wissensbasierter Dienst -
leistungen, die im Wesent lichen vom
Antragsteller selbst durchgeführt wer-
den. Bei diesen Entwicklungs vorhaben
soll ein neues Produkt oder Pro duk -
tionsverfahren
• von der Idee bis zu einem ersten, im

Kern funktionsfähigen Muster (Phase I)
oder

• vom im Kern funktionsfähigen Muster
bis zu einem alle Funktionen erfüllen-
den ersten Prototyp (Phase II)

entwickelt werden.

Ein Produkt bzw. Produktionsverfahren
gilt als neu, wenn es im Europäischen
Wirt schaftsraum noch nicht auf dem
Markt ist. Bestehende Schutzrechte dür-
fen nicht verletzt werden.

Förderart

Anteilsfinanzierung in Form von zinsver-
billigten Darlehen oder Zuschüssen (siehe
Seite 20)

Darlehenskonditionen
Zinssätze, Auszahlung und Laufzeiten
sind aktuell über das Internet
www.lfa.de,
per Fax 089 / 21 24 - 17 29 90 oder
Telefon 0800 / 21 24 24 0 (kostenfrei)
abrufbar.

Dabei sind kundenspezifisch optimierte
Konditionenmodelle für Laufzeiten von 8
bis 12 Jahren frei wählbar.

Bei bankmäßig nicht ausreichender Ab si -
cherung ist eine 50-prozentige oder 70-
prozentige Haf tungs freistellung „Haf tung   -
Plus“ für die Hausbank möglich. Sollte
eine Haftungs freistellung nicht ausrei-
chen, besteht die Möglichkeit einer Bürg -
schaftsübernahme von bis zu 70 %. 

Antragstellung

Ansprechpartner für Entwicklungs vor -
haben ist das Innovations- und Tech no -
logiezentrum Bayern (ITZB) im Haus der
Forschung Nürnberg und München
Tel.: 0800 / 02 68 72 4 
Internet: www.hausderforschung.de

Das ITZB gibt weitere Informationen zu
den Pro grammen; dort sind auch die
Antrags vordrucke erhältlich.
Die Anträge müssen beim ITZB eingegan-
gen sein, bevor mit dem Vorhaben
begonnen wird.

Anwendungsvorhaben

Antragsteller

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU),
die die jeweils geltenden Kriterien der
Euro päischen Union für KMU (siehe
Glossar) erfüllen.

Verwendungszweck

Förderfähige Aufwendungen für die Ein -
führung neuer Technologien, die vom An -
trag steller in wesentlichen Teilen nicht
selbst entwickelt wurden.

Förderart

Anteilsfinanzierung in Form von zinsver-
billigten Darlehen.

Darlehenskonditionen

Zinssätze, Auszahlung und Laufzeiten
sind aktuell über das Internet
www.lfa.de,
per Fax 089 / 21 24 - 17 29 90 oder
Telefon 0800 / 21 24 24 0 (kostenfrei)
abrufbar.

Dabei sind kundenspezifisch optimierte
Konditionenmodelle für Laufzeiten von 5 bis
10 Jahren frei wählbar. 

Bei Anwendungsvorhaben ist zudem eine
Bürgschaftsübernahme möglich. Entschei -
dend hierfür ist, dass alle eigenen (noch)
freien Sicherheiten eingesetzt werden und
dennoch eine gravierende Absicherungs -
lücke verbleibt.

Antragstellung

Anträge sind auf dem Vordruck „Antrag
Technokredit – An wen d ungs vorhaben“
zu stellen und über eine Hausbank bei
der Regierung einzureichen, in deren
Bezirk das Vorhaben durch geführt wer-
den soll.

Die Anträge müssen bei der zuständigen
Bezirksregierung eingegangen sein,
bevor mit dem Vorhaben begonnen wird.
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Antragsteller

Kleine und mittlere gewerbliche Unter -
nehmen (KMU). Die jeweils geltenden
Kriterien der Europäischen Union für
KMU (siehe Glossar) müssen erfüllt sein.
Unternehmen, die sich nachweislich vor-
sätzlich oder grob fahrlässig über Um -
weltvorschriften hinweggesetzt haben,
können nicht berücksichtigt werden.

Verwendungszweck

Umweltschutzinvestitionen auf den Ge -
bieten Klimaschutz, Abwasser rei nigung,
Luft rein hal    tung, Lärm- und Erschüt -
terungs schutz, Abfallwirtschaft, Energie -
ein spar ung, Nutzung erneuerbarer
Energien (soweit nicht über das
„Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)“
ge fördert) sowie Boden- und Grund -
wasser schutz.

Darlehen – Ökokredit

Darlehenskonditionen

Zinssätze, Auszahlung und Laufzeiten
sind aktuell über das Internet
www.lfa.de,
per Fax 089 / 21 24 - 17 29 90 oder
Telefon 0800 / 21 24 24 0 (kostenfrei)
abrufbar.

• Finanzierungsanteil am förderfähigen
Vor haben bis zu 50 %, bei Klima   schutz -
vorhaben bis zu 80 %

• Vorhabenshöchstbetrag 12,5 Mio. EUR
• Darlehenshöchstbetrag 1 Mio. EUR

Bei bankmäßig nicht ausreichender Ab -
sicherung ist eine 50-prozentige Haftungs -
frei stellung „HaftungPlus“ für die Haus -
bank möglich.

Ergänzende Finanzierung der LfA

Für Vorhaben, die im Ökokredit nicht oder
nicht ausreichend berücksichtigt werden
können, kann bei Vorliegen der
Vergabegrundsätze ein Universalkredit
(siehe Seite 17) gewährt werden.

Antragstellung

Anträge sind mit Vordruck 100 über eine
Hausbank bei der LfA einzureichen.

Sonstige Bestimmungen

Die Anträge sind vor Beginn des Vor -
habens bei der Hausbank zu stellen.
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Darlehen – Akutkredit

Antragsteller

Mittelständische Unternehmen der ge -
werblichen Wirtschaft sowie auch nicht
gewerblich betriebene Kur- und Re ha bili -
ta tionseinrichtungen.

Verwendungszweck

Durch die Gewährung der Darlehen sol-
len Betrieben, die in Liquiditäts- und
Rentabilitätsschwierigkeiten geraten
sind, im Interesse der Erhaltung von
Arbeitsplätzen umfassende Hilfen gebo-
ten werden.

In Zusammenhang mit der Konsolidier -
ung sind deshalb folgende Maßnahmen
durch langfristiges Fremdkapital förder-
fähig:
• Umschuldungen kurzfristiger Ver bind -

lichkeiten:
- Umschuldungen aus dem Konto kor -

rent,
- Umschuldungen sonstiger Verbind -

lichkeiten (auch für noch nicht end-
gültig finanzierte Investitionen, deren
Bilanzausweis nicht länger als 
3 Jahre zurückliegt) und von in ner -
halb eines Jahres fälligen Til gungs -
raten,

- Ablösung von Lieferanten verbind -
lichkeiten,

• Betriebsmittel zur Aufrechterhaltung
der Zahlungsfähigkeit,

• Investitionen zur Anpassung an geän-
derte Umfeldbedingungen.

Voraussetzung für ein Konsolidierungs -
darlehen ist das Vorliegen eines tragfähi-
gen Gesamtkonsolidierungskonzepts, das
eine nachhaltige Verbesserung der
betrieblichen Situation erwarten lässt
und Beiträge des Darlehensnehmers und
der Hausbank enthält.

Darlehenskonditionen

Zinssätze, Auszahlung und Laufzeiten
sind aktuell über das Internet
www.lfa.de,
per Fax 089 / 21 24 - 17 29 90 oder
Telefon 0800 / 21 24 24 0 (kostenfrei)
abrufbar.

Die förderfähigen Maßnahmen können bis
zu 100 % finanziert werden. Der Dar -
lehens höchstbetrag beträgt 1,6 Mio. EUR.

Antragstellung

Anträge sind mit Vordruck 100 über eine
Hausbank bei der LfA einzureichen.
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Darlehen – Ausbilderkredit

Antragsteller

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
sowie Angehörige der Freien Berufe, die
die jeweils geltenden Kriterien der Euro -
päischen Union für KMU (siehe Glossar)
erfüllen.
Öffentliche und gemeinnützige Träger
sowie Stiftungen, Vereine, Innungen und
Kammern können nicht berücksichtigt
werden. Unternehmen in Schwierig keiten
nach beihilferechtlicher Definition sind
ebenfalls nicht antragsberechtigt.

Verwendungszweck

Betriebsmittelfinanzierung, wenn Ju -
gend  liche, die gemäß § 242 SGB III lern-
beeinträchtigt oder sozial benachteiligt
sind – ausgenommen sind Behinderte
gemäß § 19 SGB III –, in anerkannten
Ausbildungsberufen ausgebildet werden.

Darlehenskonditionen

Zinssätze, Auszahlung und Laufzeiten
sind aktuell über das Internet
www.lfa.de,
per Fax 089 / 21 24 - 17 29 90 oder
Telefon 0800 / 21 24 24 0 (kostenfrei)
abrufbar.

Darlehenshöchstbetrag 50.000 EUR je
Besetzung eines betrieblichen Ausbil-
d ungs platzes mit einem benachteiligten
Jugendlichen.

Antragstellung

Anträge sind mit Vordruck 100 über eine
Hausbank bei der LfA einzureichen.
Der Hausbank ist die Bescheinigung der
Agentur für Arbeit für die LfA vorzulegen.
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Darlehen – Universalkredit

Antragsteller

Mittelständische gewerbliche Unter -
nehmen und Angehörige Freier Berufe, die
in den auf den Seiten 9, 10, 12, 14, 19
genannten Programmen nicht bzw. nicht
ausreichend berücksichtigt werden kön-
nen.

Verwendungszweck

Finanzierung von Investitionen, wesent -
lichen Aufstockungen des Waren lagers
sowie des allgemeinen Betriebsmittel -
bedarfs einschließlich der Umschuldung
kurzfristiger Verbindlichkeiten.

Unter der Voraussetzung, dass ein
Vorhaben den Ausbau der Wettbewerbs -
fähigkeit des bayerischen Unternehmens
bzw. die langfristige Sicherung des baye-
rischen Standorts (Bayerneffekt) ermög-
licht, können auch Investitionen im
Ausland finanziert werden.

Darlehenskonditionen

Zinssätze, Auszahlung und Laufzeiten
sind aktuell über das Internet
www.lfa.de,
per Fax 089 / 21 24 - 17 29 90 oder
Telefon 0800 / 21 24 24 0 (kostenfrei)
abrufbar.

• Finanzierungsanteil am finanzierbaren
Vorhaben bis zu 100 %

• Vorhabensmindestbetrag 25.000 EUR
• Darlehensmindestbetrag 25.000 EUR
• Darlehenshöchstbetrag 10 Mio. EUR

Bei bankmäßig nicht ausreichender Ab -
sicherung ist eine 60-prozentige Haf tungs -
freistellung „HaftungPlus“ für die Haus -
bank möglich. 

Die Haftungsfreistellung „HaftungPlus“
im Universalkredit wird von einer Garantie
unterstützt, die innerhalb des Rahmen -
programms der Europäischen Gemein -
schaft für Wettbewerbsfähigkeit und
Innovation (CIP) gestellt wurde.

Antragstellung

Anträge sind mit Vordruck 100 über eine
Hausbank bei der LfA einzureichen.
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Zuschüsse – Regionalförderung

Die LfA ist im Auftrag des Bayerischen
Wirt schafts minist e riums bzw. der Bezirks -
regierungen für die banktechnische Ab -
wicklung der im Rahmen der bayerischen
Regionalförderung gewährten Zuschüsse
zuständig.

Im Rahmen der bayerischen Regional -
förderung können Vorhaben der gewerb-
lichen Wirtschaft einschließlich dem
Tourismusgewerbe gefördert werden, die
die Wettbewerbs- und An passungs -
fähigkeit der Wirtschaft stärken und neue
Arbeitsplätze schaffen bzw. vorhandene
Arbeitsplätze sichern.

Ein Investitionsvorhaben kann gefördert
werden, wenn in der zu fördernden Be -
triebsstätte Güter hergestellt oder Leis -
tungen erbracht werden, die überwie-
gend überregional abgesetzt werden und
dadurch das Gesamteinkommen in dem
jeweiligen Wirtschaftsraum unmittelbar
und auf Dauer merklich erhöht wird
(Primäreffekt).

Förderfähig sind im Wesentlichen die
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten
der zum Investitionsvorhaben zählenden
Wirtschaftsgüter des Sachanlage ver -
mögens. 
Nicht förderfähig sind Ersatz beschaffung,
Kraftfahrzeuge, Schiffe, Luft- und Schie -
nen fahrzeuge sowie sonstige Fahrzeuge,
die dem außerbetrieblichen Transport
dienen. Eingeschränkt förderfähig sind
gebrauchte Wirtschaftsgüter.

In den C-Fördergebieten der Gemein -
schaftsaufgabe „Verbesserung der regio-
nalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) be -
trägt der maximal mögliche Fördersatz
für große Unternehmen zwischen 10 und
20 % der förderfähigen Investi tions auf -
wendungen, für mittlere Unternehmen
zwischen 20 und 30 % und für kleine
Unternehmen zwischen 30 und 40 %.
In den D-Fördergebieten der GRW bzw. in
den sonstigen Regionalfördergebieten
gelten Förderhöchstsätze von 10 % für
mittlere und 20 % für kleine Unter neh -
men.

Bewilligt werden durch die jeweils
zuständige Regierung Zuwendungen, die
der Zuwendungsempfänger nach eigener
Wahl
• als Investitionszuschuss oder
• als Zinszuschuss für die Verbilligung

eines von der LfA auszureichenden und
zur Mitfinanzierung des Vor habens zu
verwendenden Regionalkredits (nicht
möglich bei einer GRW-Förderung) 

einsetzen kann.

Eine Kombination beider Förderarten ist
möglich.

Antragstellung

Anträge sind mit Vordruck 90 IH (Indus -
trie, Handwerk und sonstiges Dienst leis -
tungsgewerbe) bzw. 90 FV (Fremden -
verkehr) zu stellen. Soweit es sich um ein
Bauvorhaben handelt, ist eine Erklärung
über den Stand des Baugenehmigungs-
verfahrens beizufügen.

Für Fördervorhaben in GRW-Gebieten ist
zusätzlich der bundeseinheitliche An -
trags vordruck auszufüllen. 

Die Bezirksregierung, in deren Bezirk das
Vorhaben durchgeführt werden soll, be -
rät den Antragsteller über die För der -
möglichkeiten. Bei dieser Bezirks re gie -
rung muss auch der Antrag eingereicht
wer den. Der Antrag muss dort eingegan-
gen sein, bevor mit dem Vorhaben
begonnen wird, also vor Abschluss eines
verbindlichen Lieferungs- oder Leistungs -
vertrags.

Sofern das Vorhaben in den GRW-
Gebieten der Regierungsbezirke Nieder -
bayern, Oberpfalz und Oberfranken
durchgeführt wird, darf mit dem
Investitionsvorhaben erst begonnen wer-
den, nachdem die Bewilligungsstelle die
grundsätzliche Förderfähigkeit des bean-
tragten Vorhabens schriftlich bestätigt
hat. 
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Unter bestimmten Voraussetzungen kön-
nen im Rahmen des Bayerischen Tech -
no logieförderungs-Programms für Ent-
wic k lungsvorhaben (siehe Seite 13) auch
Zuschüsse gewährt werden.

Anmerkung

Über das „Bayerische Programm zur För -
derung technologieorientierter Unter-
neh mensgründungen“ (BayTOU) können
junge Technologieunternehmen in der
Frühphase unterstützt werden. Im Rahmen
der Schwerpunktförderung neuer Techno -
logien stehen darüber hinaus für F&E-
Verbundvorhaben das F&E-Programm
„Informations- und Kommunikations -
technik“ sowie die Forschungsprogram -
me „Neue Werkstoffe“ und „Mikrosys -
temtechnik“ als weitere Fachprogramme
des Bayerischen Staatsministeriums für
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und
Technologie zur Verfügung.

Zuschüsse – Bayerisches Technologie -
förderungs-Programm
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Antragsteller

Mittelständische Unternehmen der
gewerblichen Wirtschaft, sofern keine
Möglichkeit besteht, den Antrag bei der
Bürgschaftsbank (siehe Seite 24) zu stel-
len. In der Regel sind dies mittelständi-
sche Industrie- und Dienst leistungs -
betriebe. Antrags be rechtigt sind ferner
Angehörige Freier Berufe.

Verwendungszweck

Soweit die banküblichen Sicherheiten
nicht ausreichen, ist bei wirtschaftlich
gesunden Unternehmen die Absicherung
• von Krediten für sog. Erstinvestitionen

(siehe Glossar), Ersatzinvestitionen
sowie die Übernahme eines bestehen-
den Betriebs, der weder geschlossen
worden ist noch ohne Übernahme ge -
schlossen worden wäre

• Betriebs mittelkredite
• von Avalkrediten, insbesondere bei

notwendigen Sicherheitsleistungen im
Zusammenhang mit der Übernahme
und Abwicklung von Aufträgen

• von Krediten für Konsolidierungs maß -
nahmen mit Ausnahme der Umschul -
dung bestehender Bankver bind lich -
keiten

• von Krediten für Auslands investi tionen,
wenn damit der Ausbau der Wett be -
werbsfähigkeit bzw. die langfristige
Sicherung des bayerischen Standorts
(Bayerneffekt) verbunden ist. Außer -
dem ist mit den Mitteln die Absiche-
r ung von auftragsbezogenen Betriebs -
mittel krediten zur Vorfinanzierung ein-
zelner Auslandsaufträge möglich.

Bei Unternehmen in Schwierigkeiten
(siehe Glossar) übernimmt die LfA
Bürgschaften für Umstrukturier ungs -
vorhaben, wenn die Unternehmen die
Liquiditäts- und/oder Rentabilitäts pro-
b leme nicht aus eigener Kraft bewältigen
können. Daneben können auch
Rettungsbürgschaften zur vorübergehen-
den Stützung eines Unternehmens in
Schwierigkeiten bis zur Erstellung eines
Umstrukturierungs- bzw. Liquiditätsplans
übernommen werden.

Abgesichert werden
• im Rahmen der Rettungs- oder

Umstruk turierungsmaßnahme erfor-
derliche zusätzliche Betriebsmittel-
bzw. Avalkredite,

• Darlehen für Erstinvestitionen (siehe
Glossar) nur in Ausnahmefällen, soweit
sie für die Rettungs- oder Umstruk -
turierungsmaßnahmen erforderlich
sind.

Konditionen

Laufende Avalprovision aus dem jeweili-
gen Bürgschaftsbetrag bei
• Bürgschaften für Investitionskredite

und Inlandsavale 1 % p. a.
• für Betriebsmittelkredite und Kon -

solidierungsvorhaben 2 % p. a.
• bei erhöhtem Risiko 3 % p. a.
• Bürgschaftshöchstbetrag 5 Mio. EUR,

bei Rettungsbürgschaften 1 Mio. EUR 
• Bürgschaftssatz bis zu 80 % des

Kreditbetrags, bei Betriebsmitteln, Kon -
solidierungsvorhaben sowie Rettungs-
und Umstrukturierungs maß nahem bis
zu 60 %

• Die Bürgschaftslaufzeit beträgt i. d. R.
längstens 15 Jahre

Bürgschaften –
Bürgschaften der LfA
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Bürgschaften –
Bürgschaften der Bürgschaftsbank Bayern

Antragsteller

Die Bürgschaftsbank Bayern ist zuständig
für kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) nach Definition der Europäischen
Union (siehe Glossar) aus Handwerk,
Handel, Hotel- und Gaststättengewerbe
sowie Gartenbau.

Bürgschaftszweck

Zur Aufnahme von Bankkrediten ist in der
Regel die Stellung ausreichender Sicher -
heiten notwendig. Um auch solchen 
Be trieben, die nicht genügend Sicher -
heiten verfügbar haben, die Kredit -
aufnahme zu ermöglichen, wurde als
Selbst hilfe ein richtung der mittelständi-
schen gewerblichen Wirtschaft die
Bürgschaftsbank Bayern gegründet. Sie
übernimmt gegenüber den Hausbanken
Bürg schaften bis zu 80 % des zu gewäh-
renden Kredits. Den Großteil des Risikos
der Bürgschaftsbank tragen Bund und
Land in Form von Rück bürg schaften.

Verwendungszweck

Absicherung von Krediten zur Finan-
z ierung von Investitionen, von Betriebs -
mitteln, von Geschäftsübernahmen und
Geschäftsgründungen.

Konditionen

• Laufende Bürgschaftsprovision i. d. R.
1,0 % - 1,25 % p. a. aus dem jeweili-
gen Kreditbetrag

• Einmalige Bearbeitungsgebühr 200
EUR (falls Bürgschaft nicht zustande
kommt)

• Einmaliger Beitrag zum Haftungsfonds
1 % aus der verbürgten Kreditsumme

• Bürgschaftsobergrenze 1,0 Mio. EUR

Antragstellung

Anträge sind auf dem Vordruck 100 über
eine Hausbank zu stellen.
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Antragsteller

Unternehmen der gewerblichen Wirt -
schaft.

Verwendungszweck

Abgesichert werden Kredite für Vor -
haben, die für Bayern von volkswirt-
schaftlicher Bedeutung sind und für die
bankübliche Sicherheiten nicht in ausrei-
chendem Maße zur Verfügung stehen.
Die zu verbürgenden Kredite können für
die Finanzierung von Investi tionen, zur
Stabilisierung eines Unternehmens, aus-
nahmsweise auch zur Bereitstellung von
Betriebsmitteln und zur Durchführung
größerer in- und ausländischer Aufträge,
insbesondere auch von jungen Unter -
nehmen, bestimmt sein.

Konditionen

• Bürgschaftsübernahme bis zu 80 %
des zu gewährenden Kredits

• Mindestbetrag der Bürgschaft i. d. R.
über 5 Mio. EUR

• laufende Avalprovision aus dem jewei-
ligen Bürgschaftsbetrag von i. d. R 
0,5 % p. a

• einmalige Bearbeitungsgebühr von 
0,1 % der Bürgschaftssumme, höchstens
jedoch 2.500 EUR

• die Bürgschaftslaufzeit beträgt i. d. R.
längstens 15 Jahre

Antragstellung

Anträge zu Bürgschaften der LfA und
Staatsbürgschaften sind mit dem Vor -
druck 100 vor Beginn des Vorhabens
über eine Hausbank zu stellen.

Bürgschaften –
Staatsbürgschaften
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Antragsteller

Mittelständische Unternehmen der ge -
werblichen Wirtschaft sowie Ange hörige
der Freien Berufe mit Sitz in Bayern

Verwendungszweck

Um mittelständische Unternehmen bei
der Finanzierung ihrer Aufträge aus dem
In- und Ausland zu unterstützen, ihnen
den Zugang zu internationalen Märkten
zu erleichtern und ihre Leistungskraft und
Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, über-
nimmt die LfA Auftragsgarantien für
• Bietungs-, Anzahlungs-, Vertrags -

erfüllungs-, Lieferungs-, Leistungs -
garantien und ähnliche Avale  bei
Auslandsaufträgen (Exportgarantien),

• Bietungs-, Anzahlungs-, Vertrags -
erfüllungs-, Lieferungs-, Leistungs -
garantien und ähnliche Avale bei
Inlands aufträgen (Inlandsavale),

• auftragsbezogene Betriebsmittel kre -
dite und sonstige auftragsbezogene
Vorfinanzierungen bei In- und Aus -
lands  aufträgen (Vorfinan zierungen),

die von Kreditinstituten bzw. Ver siche -
rungs unternehmen eingeräumt werden.

Konditionen

• Höchstbetrag der Ausfallgarantien
grundsätzlich 5 Mio. EUR

• der Haftungsanteil beträgt max. 50 %
des eingeräumten Kreditrahmens; den
restlichen Anteil muss die Hausbank
tragen

• einzelfallabhängige, einmalige Bear -
bei tungs gebühr

• laufende Avalprovision einzelfallab-
hängig (Kriterien sind hier Bonität des
antragstellenden Unternehmens, Risiko
des zugrunde liegenden Geschäfts und
Absicherung)

Antragstellung

Bei Antragsstellung sind stets folgende
Unterlagen einzureichen:
• LfA-Antragsset (Vordruck 100 bis 104)
• Jahresabschlüsse der letzten beiden

Jahre
• Unternehmensplanung
• Liquiditätsplanung
• Banken- (Verbindlichkeiten-)spiegel
• aktuelle Auftragsübersicht

Auftragsgarantien
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Beteiligungszweck

Mittelständische Unternehmen stoßen
wegen ihrer zu geringen Eigenkapital -
quote bei der Verwirklichung ihrer unter-
nehmerischen Ziele oder der Aufnahme
von Krediten häufig an Grenzen. Sie sind
daher auf zusätzliches wirtschaftliches
Eigen kapital angewiesen. Solches Eigen -
kapital stellt die BayBG, an der die LfA zu
23 % beteiligt ist, zur Verfügung. Die
BayBG engagiert sich dabei in flexibler,
den Unternehmens bedürfnissen ange-
passter Form: stille, offene oder kombi-
nierte (offene/stille) Beteiligungen. Auch
Genussrechte sind möglich.

Antragsteller

Mittelständische Unternehmen des grö-
ßeren Handwerks, der Industrie, des
Handels und der Dienstleistungen.

Öffentlich refinanzierte Beteiligungen
können nur an bayerische Unternehmen
ausgereicht werden, sonstige Beteili -
g ungen auch über die bayerischen
Grenzen hinaus.

Beteiligungsphasen

Grundsätzlich sind alle Finanzierungs -
phasen möglich. Das heißt, von der
Existenzgründung über Start-ups, In no va -
tion, Wachstum bis zum Turnaround
sowie zur Unternehmens nachfolge oder
Gesellschafterwechsel können die Unter -
nehmens zyklen mit Beteiligungs kapital
der BayBG begleitet werden.

Konditionen

Die Höhe der Beteiligung kann bis zu 
5 Mio. EUR umfassen (Existenzgründungen
ab 20.000 EUR).

Die BayBG ist in Konzeption, Vertrags -
gestaltung und Konditionen auf die An -
forderungen und Bedürfnisse von Mittel -
standsunternehmen hin ausgerichtet.
Eine BayBG-Beteiligung ist eine stille
und/oder eine Minderheitsbeteiligung.
Der Unternehmer bleibt Herr im Haus. Die
Laufzeit beträgt im Allgemeinen 5 bis 
10 Jahre. Die Kondi tio nen stimmt die
BayBG individuell mit Ihnen ab. Sie ent-
halten ein festes Beteiligungsentgelt
zzgl. einer Gewinn kom ponente.

Zusätzliche Leistungen der BayBG

Beratende Unterstützung in Finanz ie-
r ungs- und allgemeinen betriebswirt-
schaftlichen Fragen, bei der Organisa -
tionsentwicklung, in Personal- sowie
stra  tegischen Fragen bis hin zur intensi-
ven Hilfestellung in nahezu allen Un ter -
nehmensfunktionen einschließlich der
Vermittlung von Geschäftskontakten.

Die BayBG stellt ihren Beteiligungs part -
nern ein breites Netzwerk zu Banken, Be -
ratern, öffentlichen Institutionen und
mehr als 500 Partnerunternehmen aus
allen Branchen zur Verfügung.
Unterstützung bietet sie auch beim Be an -
tragen öffentlicher Finanzierungs hilfen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
Telefon 089 / 12 22 80 - 10 0
Fax 089 / 12 22 80 - 10 1
E-Mail info@baybg.de oder
im Internet unter www.baybg.de

Erstkontakt

Rufen Sie einfach an oder bitten Sie Ihre
Hausbank, Ihren Steuerberater oder Wirt-
schaftsprüfer, mit der BayBG Kontakt auf -
 zunehmen. Es werden Informationen
ausgetauscht und ein unverbindliches,
aber klärendes Erstgespräch geführt.

Anmerkung: Existenzgründung

Existenzgründer der gewerblichen Wirt -
schaft und Unternehmen in der Existenz-
festigungsphase (bis 5 Jahre – bei Auf -
stockungen bis 8 Jahre – nach Aufnahme
der selbstständigen Existenz) können zur
Mitfinanzierung des Investitions- und Be -
triebsmittelbedarfs stille Beteiligungen
von 20.000 EUR bis 250.000 EUR zu be -
sonders günstigen Konditionen erhalten.
In formationen zu diesem Startkapital-
Programm erhalten Sie direkt bei der 
LfA Förderbank Bayern unter Telefon 
089 / 21 24 - 24 92 oder - 26 07.

Beteiligungskapital –
Beteiligungskapital der BayBG
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(zzgl. max. 1 Mio. EUR vom HTGF) für
eine offene Beteiligung kombiniert mit
einem Nachrangdarlehen mit Wand -
lungsoption erhalten. Im Einzelfall sind
typisch stille Beteiligungen bis 250.000 EUR
möglich.
Der Clusterfonds Start-up! beteiligt
sich mit bis zu 500.000 EUR in Form einer
offenen Beteiligung, ggfs. kombiniert mit
einem Nachrangdarlehen mit Wand -
lungs option, oder einer nachrangigen
stillen Beteiligung.
Finanzierungen zusammen mit einem
Leadinvestor sind aus dem Clusterfonds
Innovation bzw. dem Clusterfonds
EFRE Bayern bis maximal 2 Mio. EUR
möglich, wobei ein situationsgerechtes
Beteili gungsmodell erarbeitet wird, das
in der Regel überwiegend aus einer offe-
nen Beteiligung (gleiche Bewertung wie
Leadinvestor) besteht. Ein Teilbetrag ist
auch als stille Beteiligung möglich. Das
Beteiligungskapital wird grundsätzlich in
mehreren Tranchen entsprechend dem
Fortschritt des Inno vations vorhabens
bereitgestellt. Für die stille Beteiligung
erhält Bayern Kapital neben einer einma-
ligen Bearbeitungs gebühr eine fixe,
ergebnisunabhängige Basisvergütung
sowie eine den Verhältnissen des
Beteiligungsnehmers angepasste, laufen-
de gewinnabhängige Entgelt kompo -
nente. Am Beteili gungs ende erhält
Bayern Kapital eine angemessene
Endvergütung unter Berück sichtigung
der Unternehmens ent wicklung, die der
Beteiligungsnehmer während der Beteili -
gungslaufzeit genommen hat. Einzel -
heiten regelt der Beteiligungsvertrag.

Antragstellung

Beteiligungsanträge richten Sie zusam-
men mit einer Stellungnahme des
Leadinvestors bzw. Coachs an die Bayern
Kapital, wo Sie vorab auch weitere
Auskünfte erhalten. Ein Rechtsanspruch
auf Beteiligung besteht nicht.

Beteiligungszweck

Jungen Unternehmern mit innovativen
Ideen fehlt oft ein Partner mit dem nöti-
gen Kapital. Bayern Kapital – eine 100-
prozentige Tochter der LfA – stellt jungen
bayerischen Technologieunternehmen
Beteiligungskapital zur Finanzierung von
Innovationen zur Verfügung. Bayern
Kapital bleibt Minderheitsgesellschafter
und strebt keine Beteiligung am
Management an.

Antragsteller

Junge kleine und mittlere Unternehmen
der gewerblichen Wirtschaft mit Inno -
vations  vorhaben, die im Wesentlichen in
Bayern durchgeführt werden und bei
denen die jeweils geltenden Kriterien für
kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
der Europäischen Union (siehe Glossar)
erfüllt sind.

Beteiligungsphasen

Bayern Kapital stellt Beteiligungskapital
bereits in frühen Phasen der Unter -
nehmensentwicklung bereit. Die Betei -
ligungen dienen der Mitfinan zierung von
Investitionen und Betriebsmitteln für ins-
besondere folgende Innovations vor -
haben:
• Vorbereitung/Konzeption eines For -

schungs- und Entwicklungs vorhabens
bis zur Aufnahme der F&E-Tätigkeit
(Konzeptionsphase)

• Entwicklung eines neuen Produkts/ -
Verfahrens bis zur Herstellung und
Erprobung von Prototypen (F&E-Phase)

• Anpassungsentwicklung und Vorbe -
reitung der Produktion einschl.
Markteinführung technisch neuer
Produkte, Verfahren oder technischer
Dienstleistungen (Aufbauphase)

Voraussetzungen

Bei Unternehmensgründungen, für die
noch kein privates Beteiligungskapital
akquiriert werden kann, beteiligt sich
Bayern Kapital aus dem Seedfonds
Bayern. Dies geschieht in Verbindung mit
einem erfahrenen Coach, der das
Unternehmen technisch und betriebs-
wirtschaftlich unterstützt und idealerwei-
se mitfinanziert. Eine gemeinsame Finan -
zierung mit dem High-Tech Gründerfonds
(HTGF) wird angestrebt.
Der Clusterfonds Start-up! unterstützt
junge Technologieunternehmen, die den
“proof of technics“ geschafft haben,
beim Übergang von der Seed- zur Start-
up-Phase mit Beteiligungskapital. Die
Kooperation mit einem erfahrenen Coach
wird hierbei vorausgesetzt.
Aus dem Clusterfonds Innovation bzw.
dem Clusterfonds EFRE Bayern erfol-
gen Investments grundsätzlich in
Kooperation mit einem weiteren koope-
rierenden Beteiligungsgeber (Kapital be -
teiligungs  gesellschaft, Unternehmen,
Business Angel), dem Leadinvestor, der
Kapital in min destens der gleichen Höhe
wie Bayern Kapital investiert. Dieser
Lead investor prüft vor Übernahme der
Betei ligung die Beteiligungsvoraus -
setzungen und leitet Bayern Kapital eine
entsprechende Stellungnahme für die
anstehende Beteiligungsentscheidung zu.
Während der Beteiligungslaufzeit betreut
der Leadinvestor den Beteili gungsnehmer
technisch sowie betriebswirtschaftlich und
begleitet die Vor habens durch führung.

Konditionen

Unternehmensgründer bekommen aus
dem Seedfonds Bayern maximal
250.000 EUR in der ersten Finan zie -
rungsrunde. Bei einer gemeinsamen
Frühphasenfinanzierung mit dem HTGF
können Unternehmen in zwei Schritten
aus dem Seedfonds bis zu 500.000 EUR

Beteiligungskapital –
Beteiligungskapital der Bayern Kapital



Weitere Informationen erhalten Sie unter
Telefon 0871 / 9 23 25 - 0
Fax 0871 / 9 23 25 - 55
E-Mail info@bayernkapital.de
oder im Internet unter 
www.bayernkapital.de
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Anteilsfinanzierung
In jedem Fall ist die subventionierte
öffentliche Förderung eine „Hilfe zur
Selbsthilfe“. Das bedeutet, dass die Fi -
nanz ierung Ihres Vorhabens nicht aus-
schließlich aus öffentlich zinsverbilligten
Dar lehen bestehen darf. Allerdings kön-
nen mitunter auch mehrere derartige
Dar lehen – bis zu bestimmten Ober -
grenzen – kombiniert werden. Neben
sub ventionierten öffentlichen Darlehen
sollten Eigenmittel und nicht subventio-
nierte öffentliche Darlehen (z. B. Uni -
versalkredit der LfA) oder sonstige
Fremd mittel eingesetzt werden.

Erstinvestitionen
Investitionen in Zusammenhang mit der
Errichtung eines neuen Betriebs oder der
Übernahme eines bestehenden Betriebs,
der geschlossen worden ist oder
geschlossen worden wäre, wenn die
Übernahme nicht erfolgt wäre, sowie
Investitionen in Zusammenhang mit der
Erweiterung, Rationalisierung, Umstel -
lung oder Modernisierung eines beste-
henden Betriebs.

Haftungsfreistellung „HaftungPlus“
In einer Reihe von Darlehensprogrammen
übernimmt die LfA bei unzureichenden
Sicherheiten auf Antrag teilweise Haf-
t ungsfreistellungen. Durch eine Haf-
t ungs freistellung nimmt die LfA der
Hausbank einen Teil der Primärhaftung
ab. Dies be deutet, dass die LfA in Höhe
des Haft ungsfreistellungssatzes anteilig
an Ver lusten der Hausbank aus dem
Darlehen partizipiert, wenn der
Kreditnehmer das Darlehen nicht voll-
ständig zu tilgen vermag. Für die
Hausbank reduziert sich also das
Kreditrisiko mit der Folge, dass För -
derdarlehen auch an Kreditnehmer mit

nicht ausreichenden Absicher ungs mög -
lichkeiten vergeben werden können und
sich damit die Finanzierungs spiel räume
dieser Kreditnehmer erweitern. Für den
haftungsfreigestellten Darlehensteil muss
die Hausbank außerdem kein Eigen ka pi -
tal vorhalten, was zu einer weiteren
Kostenreduktion beiträgt.

„HaftungPlus“ lässt sich unbürokratisch
beantragen und wird rasch bewilligt.
Dies gilt insbesondere für LfA Gesamt-
risiken unterhalb von 250.000 EUR. 

Hausbankprinzip
Finanzierungshilfen der LfA Förderbank
Bayern werden über die Hausbank der
Antragsteller beantragt und ausgereicht.
Als Hausbank kommt jede Bank oder
Sparkasse in Frage, bei der Sie Fir -
menkunde sind. Zudem ist es die
Aufgabe der Hausbank, die Durch finan -
zierung des Vorhabens sicherzustellen
und im Regelfall nach Vorhabensab -
schluss den zu erstellenden Ver wen -
d ungs nachweis zu prüfen.

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
Gemäß der seit dem 01.01.2005 
gültigen Definition der EU-Kommission
(vgl. Empfehlung der EU-Kommission
2003/361/EG vom 06.05.2003, ABl. Nr. 
L 124 vom 20.05.2003, S. 36) sind kleine
und mittlere Unternehmen (KMU) Unter -
nehmen, die 
• weniger als 250 Mitarbeiter beschäfti-

gen und
• entweder

einen Jahresumsatz von höchstens 50
Mio. EUR erzielen oder
eine Jahresbilanzsumme von höchs -
tens 43 Mio. EUR erreichen

Grundlage für die Berechnung der
Schwellenwerte (Mitarbeiterzahl, Um -
satz, Bilanzsumme) ist der letzte durch-
geführte Jahresabschluss. Wird ein kon-
solidierter Jahresabschluss erstellt, müs-
sen die Angaben aus diesem Abschluss
herangezogen werden.

Die Mitarbeiterzahl entspricht der Anzahl
der während eines Jahres beschäftigten
Vollzeitarbeitnehmer. Teilzeitbeschäftigte
und Saisonarbeiter werden nur entspre-
chend ihres Anteils an der Jahres ar -
beitszeit berücksichtigt. Auszubildende
sind nicht zu berücksichtigen.

Für die Berechnung der Schwellenwerte
gilt ein differenziertes Berechnungs -
modell je nach Unternehmenstyp. Nach
der zunehmenden Verflechtung des Un -
ternehmens mit anderen Unter nehmen
un terscheidet man eigenständige Un ter -
neh men, Partnerunternehmen und ver-
bundene Unternehmen: 
• Bei eigenständigen Unternehmen wer-

den die Mitarbeiterzahl, Umsatz und
Bi lanzsumme ausschließlich auf der
Grundlage des Jahresabschlusses die-
ses Unternehmens berechnet.

• Bei Unternehmen, die vor- oder nach-
geschaltete Partnerunternehmen haben,
werden zu den Daten des Un ter neh -
mens die Daten der Partnerun ter neh -
men – sofern noch nicht durch die
Konsolidierung erfasst – quotal in
Höhe der Beteiligung hinzugerechnet.
Die Quote bestimmt sich nach Kapital -
anteil oder Stimm rechtsanteil, wobei
der höhere dieser beiden Anteile
zugrunde zu legen ist. 

• Bei Unternehmen, die verbundene Un -
ternehmen haben, werden zu den
Daten des Unternehmens die Daten
der unmittelbar verbundenen sowie
aller weiteren verbundenen Unter neh -
men – sofern noch nicht durch die
Konsolidierung erfasst – in voller Höhe
hinzugerechnet.

Ein Unternehmen ist grundsätzlich kein
KMU, wenn 25 % oder mehr seines
Kapitals oder seiner Stimmrechte direkt
oder indirekt von einer oder mehreren
öffentlichen Stellen oder Körperschaften
des öffentlichen Rechts einzeln oder
gemeinsam kontrolliert werden.
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Unternehmen in Schwierigkeiten
Insbesondere bei Bürgschaften und
Haftungsfreistellungen für bestehende
Unternehmen ist für eine Förderent -
scheidung von Bedeutung, ob es sich um
ein gesundes Unternehmen oder um ein
Unternehmen in Schwierigkeiten nach
Definition der Europäischen Union han-
delt. 

Ein Unternehmen ist nach den Leitlinien
der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen
zur Rettung und Umstrukturierung von
Unternehmen in Schwierigkeiten (Amts -
blatt der Europäischen Union Nr. C 244
vom 01.10.2004, Seite 2 ff.) als in
Schwierigkeiten befindlich anzusehen,
wenn es nicht in der Lage ist, mit eigenen
finanziellen Mitteln oder Fremdmitteln,
die ihm von seinen Eigentümern/
An  teilseignern oder Gläubigern zur Ver -
fügung gestellt werden, Verluste aufzu-
fangen, die das Unternehmen auf kurze
oder mittlere Sicht so gut wie sicher in
den wirtschaftlichen Untergang treiben
werden, wenn der Staat nicht eingreift.
Das Vorliegen eines Unternehmens in
Schwierigkeiten kann anhand der folgen-
den Kriterien geprüft werden.

Im Sinne der o. g. Leitlinien befindet sich
ein Unternehmen insbesondere in folgen-
den Fällen in Schwierigkeiten (sog. ope-
rationelle Kriterien), wenn 
• Zahlungsunfähigkeit oder Überschul-

dung im Sinne der Insolvenzordnung
vorliegt oder 

• mehr als die Hälfte des buchmäßigen
Eigenkapitals bei Personenge sell schaf -
ten bzw. bei Kapitalgesel lschaften
mehr als die Hälfte des Grund-/ Stamm -
 kapitals im Sinne der §§ 92 AktG und 
49 GmbHG und mehr als 25 % des
buchmäßigen Eigenkapitals bzw.
Grund-/Stamm kapitals innerhalb der
letzten 12 Monate verlustbedingt auf-
gezehrt worden sind. 

Für KMU gelten ausschließlich die opera-
tionellen Kriterien. Selbst wenn kein ope-
rationelles Kriterium erfüllt ist, kann es
sich bei Nicht-KMU um ein Un ter neh men
in Schwierigkeiten handeln, wenn hierfür
typische Symptome auftreten, wie stei-
gende Verluste, sinkende Umsätze, wach-
sende Lagerbestände, Überkapazitäten,
verminderter Cashflow, zunehmende
Verschuldung und Zinsbelastung sowie
Abnahme oder Verlust des Rein -
vermögenswerts.

Die Beurteilung, ob sich ein Unternehmen
in Schwierigkeiten befindet, ist im
Rahmen einer Gesamtabwägung aller
Umstände des Einzelfalls unter Berück -
sichtigung der letzten Jahresab schlüsse
und anderer aussagefähiger Unter neh -
mensdaten vorzunehmen.

Junge Unternehmen – auch solche, die
aus der Abwicklung oder aus der Über-
nahme der Vermögenswerte eines ande-
ren Unternehmens hervorgegangen sind
– sind in den ersten 3 Jahren nach Auf -
nahme der Geschäftstätigkeit grundsätz-
lich nicht als Unternehmen in Schwierig -
keiten zu qualifizieren.







/37

LfA Förderbank Bayern
Königinstraße 17
80539 München
E-Mail: info@lfa.de
Internet: www.lfa.de

LfA Kundencenter
Tel.: 0800 / 21 24 24 0

(kostenfrei)
Fax: 089 / 21 24 - 22 16
Beratung vor Ort 
(nach telefonischer Terminvereinbarung)
Königinstraße 15
80539 München
E-Mail: info@lfa.de
Öffnungszeiten: 
Mo – Do:8:00 – 18:00 Uhr
Fr: 8:00 – 15:00 Uhr

Repräsentanz der LfA Förderbank
Bayern
Gewerbemuseumsplatz 2
90403 Nürnberg
Tel.: 0911 / 8 10 08 - 00
Fax: 0911 / 8 10 08 - 50
E-Mail: nuernberg@lfa.de

Bayerisches Staatsministerium
für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr
und Technologie
Prinzregentenstraße 28
80538 München
Tel.: 089 / 21 62 - 01
Fax: 089 / 21 62 - 27 60
E-Mail: poststelle@stmwivt.bayern.de
Internet: www.stmwivt.bayern.de

Bayerisches Staatsministerium
für Umwelt, Gesundheit und Ver -
brauch erschutz
Rosenkavalierplatz 2 
81925 München
Tel.: 089 / 92 14 - 00
Fax: 089 / 92 14 - 22 66
E-Mail: poststelle@stmugv.bayern.de
Internet: www.stmlu.bayern.de

BayBG Bayerische
Beteiligungsgesellschaft mbH
Königinstraße 23
80539 München
Tel.: 089 / 12 22 80 - 10 0
Fax: 089 / 12 22 80 - 10 1
E-Mail: info@baybg.de
Internet: www.baybg.de

Bayern Innovativ GmbH
Gewerbemuseumsplatz 2
90403 Nürnberg
Tel.: 0911 / 2 06 71 - 0
Fax: 0911 / 2 06 71 - 92
E-Mail: info@bayern-innovativ.de 
Internet: www.bayern-innovativ.de

Bayern Kapital GmbH
Ländgasse 135 a
84028 Landshut
Tel.: 0871 / 9 23 25 - 0
Fax: 0871 / 9 23 25 - 55
E-Mail: info@bayernkapital.de
Internet: www.bayernkapital.de

Bürgschaftsbank Bayern GmbH
Max-Joseph-Straße 4
80333 München
Tel.: 089 / 54 58 57 0
Fax: 089 / 54 58 57 9
E-Mail: info@bb-bayern.de
Internet: www.bb-bayern.de

KfW Bankengruppe
Palmengartenstraße 5–9 
60325 Frankfurt am Main
Infocenter KfW Mittelstandsbank
Tel.: 01801 / 24 11 24

(3,9 ct/Min. aus dem
deutschen Festnetz;
Mobilfunkhöchstpreis
42 ct/Min.)

Fax: 069 / 7 43 95 00
E-Mail: infocenter@kfw.de
Internet: www.kfw.de

Innovations- und
Technologiezentrum Bayern (ITZB)
für Nordbayern
Gewerbemuseumsplatz 2
90403 Nürnberg
Tel.: 0800 / 0 26 87 24

(kostenfrei)
Internet: www.hausderforschung.de

für Südbayern
Prinzregentenstraße 28
80538 München
Tel.: 0800 / 0 26 87 24

(kostenfrei)
Internet: www.hausderforschung.de

Wichtige Adressen zum Thema
Finanzierungshilfen
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Wichtige Adressen zum Thema Finanzierungshilfen

Regierung von Mittelfranken
Promenade 27
91522 Ansbach
Tel.: 0981 / 53 - 0
Fax: 0981 / 53 - 2 06
E-Mail: poststelle@reg-mfr.bayern.de
Internet: www.regierung.mittelfranken.

bayern.de

Regierung von Unterfranken
Peterplatz 9
97070 Würzburg
Tel.: 0931 / 3 80 - 00
Fax: 0931 / 3 80 - 22 22
E-Mail: poststelle@reg-ufr.bayern.de
Internet: www.regierung.unterfranken.

bayern.de 

Regierung von Schwaben
Fronhof 10
86152 Augsburg
Tel.: 0821 / 3 27 - 01
Fax: 0821 / 3 27 - 22 89
E-Mail: poststelle@reg-schw.bayern.de
Internet: www.regierung.schwaben.

bayern.de

Regierung von Oberbayern
Maximilianstraße 39
80538 München
Tel.: 089 / 21 76 - 0
Fax: 089 / 21 76 - 29 14
E-Mail: poststelle@reg-ob.bayern.de
Internet: www.regierung.oberbayern.

bayern.de

Regierung von Niederbayern
Regierungsplatz 540
84028 Landshut
Tel.: 0871 / 8 08 - 01
Fax: 0871 / 8 08 - 10 02
E-Mail: poststelle@reg-nb.bayern.de
Internet: www.regierung.niederbayern.

bayern.de

Regierung der Oberpfalz
Emmeramsplatz 8/9
93047 Regensburg
Tel.: 0941 / 56 80 - 0
Fax: 0941 / 56 80 - 1 99
E-Mail: poststelle@reg-opf.bayern.de
Internet: www.regierung.oberpfalz.

bayern.de

Regierung von Oberfranken
Ludwigstraße 20
95444 Bayreuth
Tel.: 0921 / 6 04 - 0
Fax: 0921 / 6 04 - 12 58
E-Mail: poststelle@reg-ofr.bayern.de
Internet: www.regierung.oberfranken.

bayern.de



Auskünfte zu öffentlichen Förderan ge -
boten erteilen Ihnen auch Banken und
Sparkassen, Kammern und Verbände.
Außer dem ist die LfA in Bayreuth, Würz -
burg, Nürnberg, Re gens burg, Landshut,
Passau, Augsburg, Memmingen und
Mün chen mit ei ge nen Beratungstagen
vor Ort erreichbar. Nähere Informationen
hierzu er hal ten Sie im Internet unter
www.lfa.de, bei der jeweiligen Re gie -
rung, den Kammern und dem LfA
Kundencenter unter der Telefon nummer:
0800 / 21 24 24 0 (kostenfrei). 


















